
KONTAMINATIONSERKLÄRUNG
Die Instandhaltung, die Instandsetzung und/oder die Entsorgung von Vakuumgeräten und 
– Komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine korrekt und vollständig ausgefüllte 
Kontaminationserklärung vorliegt. Sonst kommt es zu Verzögerungen der Arbeiten. Diese 
Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefüllt (in Druckbuchstaben) und 
unterschrieben werden.

Art des Produkts …………………...............
Typenbezeichnung……………….…………...
Artikelnummer…………………….………...…
Seriennummer……………………………...…

Grund für die Einsendung

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Verwendete(s) Betriebsmittel                           (vor dem Transport ablassen)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..………………… Abgelassen ?              ja         nein                

Einsatzbedingte Kontaminierung des Produkts

ja
ja
ja     2)

ja     2)

ja     2)

ja 

toxisch nein     
ätzend nein     
mikrobiologisch nein
explosiv nein
radioaktiv nein
sonstige Schadstoffe nein     

An diesem Produkt befinden sich keine 
gesundheitsgefährdenden Stoffe ja

2) Produkte mit einer derartigen Kontamination
werden nur gegen Nachweis einer    
vorschriftsmäßigen Dekontaminationserklärung 
entgegengenommen.

Schadstoffe und/oder Reaktionsprodukte
Schadstoffe oder Prozessbedingte, gefährliche Reaktionsprodukte, mit denen das Produkt in Kontakt kam:

Massnahmen im Fall
Von Kontakt

Handels-/produktname
Hersteller

Chemische Bezeichnung
(möglichst auch Formel)

Vorsichtsmassnahmen beim
Umgang mit Schadstoffen

!!

Rechtsverbindliche Erklärung                      
Hiermit versichern wir, dass die Angaben korrekt und vollständig sind und wir allfälligen Folgekosten akzeptieren.
Der Versand des kontaminierten Produkts erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen.

Firma/Institut

Strasse PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Name

Datum und rechtsverbindliche Unterschrift Firmenstempel
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